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Norm

AVG §66 Abs2;

AVG §73 Abs2;

AVG §8;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Solange aber über den Antrag auf Erteilung einer Bewilligung kein Bescheid ergangen ist, kann der Antragsteller, nicht

aber ein Gegner des Projektes die Verletzung der Entscheidungsp:icht geltend machen. Dies gilt auch dann, wenn in

einem ersten Verfahrensdurchgang eine Bewilligung erteilt, diese aber von der Berufungsbehörde nach § 66 Abs. 2

AVG aufgehoben und das Verfahren an die Erstbehörde zurückverwiesen wurde und die Erstbehörde im fortgesetzten

Verfahren untätig bleibt.
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